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nadm Wunsche

Ävserin/m Germanien / Wun«
garn und l^ öheim/Dalmatien/Moarien/Mavomen re.
Mönigin / Wrtz . Werßogin zu Wefferreich / Uettzogin
zu Burgund / Meyer/Warnten/Ärain und Würtem-
berg / Wräfin zu Mabspurg / Mandern / Tyrol / Mrtz
und Gradisca / Werßogin zu Lothringen und Barr /
MoßMertzogin zu Boscana re. re. Entbieten N . allen
und jeden Unseren treu - gehorsamsten Vasallen und Unterthanen / m
gesamt -Unseren Oestcrreichischen Erb - Landen / welchen dieses katenc
zu lesen vorkommet / Unser Gnad und alles Gutes ; und geben euch
dabcy gnädigst zu vernehmen / was gestalten / und ungeachtet nun«
mehro zwischen Uns und dem König von Preussen der Frieden geschlos¬
sen / und das gute Vernehmen hergestcllet ist / gleichwolen der andrin¬
gende Gewalt und Macht Unserer und Unseres Ertz -Hauses Feinden
(wie genugsam vor Augen) dermassen bedrohlich und groß / daß nächst.
Göttlicher Hülfe mit genügsamer Gegen - Verfassung Unsere Jtaliani-
sche und Niederländische Erb Lande von dermalig Feindlichen Invasion
und Verheerung / alle übrige Unsere Erb - Königreiche und Lande aber
von abermaligen Feindlichen Einbrechen und Verderben zu erretten
verschiedene zahlreiche und zu dem Ende genügsameArmsen zu stellen/.
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unentbehrlich ist / damit Unseren ungerechten Feinden aller Orten ein
solcher Widerstand gethan werden möge / wodurch sie nicht allein von
denen Gräntzen Unstrer Erb - Königrcichen und Landen entfernet gehal¬
ten / sondern auch zu Eingehungeineö st«nd-und dauerhaften für Uns
und Unsere gerechte Waffen rcpmirlich-und Unseren gesammtcn Unter-
thanen ersprieß -und nützlichen Frieden gezwungen / und genöthiget
werden ; Zu welchem heylsam -und nöthigen Ende und Ziel Wir keines
Weegs den Eifer in Zweifel ziehen / mit welchen Unsere gesammte ge¬
treueste Unterthanen/ wie bishero / also auch «och fernerhin mit äus-
sersten Kräften contribmren werden.

Nachdeme nun alle Unsere Einkünfte / samt all-und jedenoräi-
nari-und exrra -orclinarjMittlen und Weegen in gegenwärtigen har¬
ten Umständen bey weiten nicht erklecklich seynd / so haben Wir nach
reiffer und wohl -erwogener Beratschlagung zur Lonservarion des
VatterlandcS und eines jeden Wolfahrt ( nach dem Beyjpiel dessen /
was aller Orten in dergleichen Fällen üblich / undzudeme auch bereits
ein-und andereSmal Unsere glorreicheste Vorfahren / namentlich aber
^ nno 1690. Unser Herr Groß - Vatter Kayser l^ Okdl ) glorrei,
chesten AngedenckenS sich genöthiget befunden ) gnädigstrctolviret/
eine allgemeine Bcy -UndrclpeAivöMops-Steuer auszuschreiben/und
zu begehren / davon sich Niemand/wie privilcZirter auch seye / we¬
der Geist-noch Weltlicher / ja nicht einmal gesammte Hof Stätte/noch
die im Feld stehende Mlitarc ^ , zu deren Unterhaltung dieser funöus
IpeciZlircr gewidmet ist (allermassen Wir das LandeS- Müttcrliche gnä¬
digste Vertrauen zu allen und jeden setzen) wird entäusseren können /
und zwar um so weniger/als Wir solche als eine blossökertonal -Bcy -und
Kopf-Steuer desto geringeräeterminirethaben/ da ohnehin Unsere ge¬
treue Unterthanen nebst demoräinarloundextra - oräinario , annoch die
Vermögen-Steuer zu xrsettiren / und zu ertragen haben / und Wir
demnach (zumalen solche mit der Vermögen-Steuer keine Gemeinschaft
hat) gäntzlich ausser Zweifel stellen / es werde die Geistlichkeit / weil sie
des Lands-Fürstlichen Schutzes bey so schweren Kriegen genieffet / und
guten TheilS vor Alters von Fürstlichen Mitteln gestiftet / das kubli-
cuw , sich selbst / die GOttes - Häuser / und das Vatterland von äußer¬
ster Verheerung zu talviren / sichultro , und aus frcyen Willen zu de«
me / was rechcöbu ihrer nur allein für eine Bey - Steuer ausgeworffen
ist/ bequemen / und ohne allem Verschub anderen mit einenLxcm-
pel Vorgehen.

Zu welchen Ende Wir auch den Auswurf solcher Kopf-Steuer/
und kertonal-Anlage zu jedermanns Wissenschaft hiemit durch dieses
Unser katent publlciren lasten wollen / wie folget ; Dabey doch gnä¬
digst verlangend - daß solche Ordnung niemand an seinen kiXrogaüven/
oder Vorgang prLjuäicire.



!Ze Obrist« Hof » Meister / Obrist - Lauerer / Obrist-
^

Stall -Meister/ Obrist .Hof-Marschall
^ Die Obrist -Hof-Meisterinen/ und H »,

Die Mulen Hof» MeistcrineN
Die § amer»Fräulcn -
Die Hof-Osmcs - - - - -
Die OuLräi -Haupt Leute / Obrist -Zäger -Meister / Obrist-

Falken-Meister/ Obrist-Kuchol,Mister / und Obrist - Stl
ber-Lamerer -

Die Samer -Herren - - - -
Die Truchseß
Die Lamer-Frauen
Die § amer»Dienerinnen -
Die Ou -iräu-O -imcs - -
Die Lamer - Menscher / Köchinen/Krancken - Wärterinnen/

Näderin / Wäscherin / Lröserin/ und dergleichen -
Gehülffinnen - - - -
Küchel Menscher / und dergleichen
Die Beicht -Vätter und Prediger - -
Die Lcreinonwrll » oder Ober -Hos-§ aplän -
Die Hof-Laplän
Die § apcll -Diener - - - -
Die Beicht -Vatters Diener
Die Lapcll-Diener-Zungrn -
Die LLbincr -LccrctLrji - - - -
Ihre Kantzcllisten - - - ' °
krola -oder erste Leib-Neäici
Die Leib ^ cclici - -
Die Hos-^leciici - - - -
Die Leib - (^ b)-rur!>i - - -
Die Sof -UNd ^ rcicren -Lb/rurZi -
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Der Leib -und Hof-Apothecher krovilör
Geheime Samer-und Hof-Zahl-Meister
Ihre Amts -LaMerer - .
Ihre Amts -Schreiber . . . .
Obrist -Hof-Meister Amt-Lccrctarius
Die Samer - Diener/Hof - und Samer - komiers , undQuar-

äe - l) 3me3. -
Des Samer-kouricrs seine Träger
Lamer-Thürhütter . -
Saal -Thürhütter . .
Die Hof-Tapezierer - - .
Die Leib-Schneider/und Llusräcrobe
Deren Gchülffen - - .
Die Samer -Haitzer - - _
Deren Jung - - - .
Die Samer -Trabantcn - -
Die Hof-Lontrolors
Alle in der Hof-Wirtschaft / und denen Hof - Stellen / und

Reit -Schul Ober - OKcicrs - Rang habende K. K. erstere
Bediente / die Sapell-Meister / und ( iompolirorcs , und
Knaben-Hof-Mcister - - .

Alle in der Hof-Wirtschaft/ Hof-Stellen / und Reit -Schul
Unter-OKcierS - Rang habende mindere Bediente/ die Hof-kluliei , und die Gchülffen und Schreiber mit begriffen

Die in denen Wirtschafts-Aemteren befindliche Zungen und
Träger / karc - Austheiler / Inürument - Diener / und
dergleichen . . . . .

Die Leib-Ouaräi -Ober -OKciers
Die ^ rcicrS / samt der prima klana jeder
Die Schweitzer / und Trabanten / samt der prima klana
Gesammte K. K . Livree -Bediente/vom Leib-Laquey an/bis zu

denen Vor -reitern / jeder . . . .
Die Mittel -Jungen / und Lxcra-Stall -Knecht
Die Hof- besreyte Handels -Leute / und die privilegirte unter

die Burgerl . LolleLba nichtgehörige Niederläger / jede de»
renselben vornehmste/ und dem Ansehen nach am besten
stehende . . . . . .

Jeder derenselbev / welche dem äußerlichen Ansehen nach gerin¬
ger und nur mittelmäßig wohl zu stehen scheinen

Jeder derenselbcn / welche wißentlich bey sehr geringen Mit¬
teln und AeZstio , oder aber ohne Handlung seynd / und
darbey dem äußerlichen Ansehen nach gering bemittlet.

Jeder ihrer Laden-oder Kaufmannö -Diener
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DK Hof- befreyte oder sonst privileMe unter die Bürgerliche
LolleÄa nicht gehörigeKünstler und krotellionisten

Ihre Kunst-krofeüion-oder Handwercks-Gesellen

II.

fl-

Z
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jIe Erh-Bischöffe / und Bischöffe/ weiche Fürsten seynd.
> DK Bischöffe / welche keine Fürsten seynd

Die Weyh-und übrige I 'loukr-Bischöffe / die Vicnrü Ocue-
ralcs , und OKciules deren Ertz-und Bischöffen / die krac¬
kten / und lniulirte Dignitäten / dann die krovincinlcs
deren Geistlichen Orden-

Alle Pröbfte / llecnni tünpitulorum , dann nicht Inlulirte
Lupcriorcz deren Stiftern / Klöstern / und GOttes -Häu-
sern / auch die Abtistincn / und 8ux>crlorinen aller Frauen-
Klöster/und Stifter . . . .

Annebst noch alle Geistliche/deren Manns-undFrauen -Stifter/
Klöster/ Lollcbiorum , kunstationen/und GOttes- Häuser
für jedem und jede Lonvcntunl , ste seyen kro5el8-dIovir-
oder auch Ley -Bruder und Ley-Schwester

Die Pfarrer derer grösten und vornehmsten Pfarrcyen
Die Lnnonicl der Metropolitan , und Latkcclral - wie auch

lüolleAlLl -Kirchen/ dan die Pfarrer deren Mittelmässigen
Pfarrcyen

Die Pfarrer deren schlechtesten Pfarreyen/ und jeder Lenest-
ciar , oder Lurat . . . . -

Alle Kaplan in GOrtes-Häujern/Kirchen / und Kapellen /
oder Hey denen Oräinarüs , Oecank , Pfarrern / Stands¬
oder anderen Personen

Iedwederer anderer Geistlicher / wannerauch kein Lencstcium
oder Dienst hätte / im Fall er nicht ex »lio capitc ohnehin
höher raxiret wäre - - -

III.
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und Beamten.
Ie Gonkercnr -MlMri , die Kantzler/ kr -ciicienten derer

Hof-Kantzlryen und Hof-Lonstlioxum in Wien 450 1
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Die Geheime Räthc / die Vicc-§ anhler / und Vice-kr ^ Läen-
een deren Hof - Stellen / die Lapi , und krXliäenren aller
und jeder Länder-Stellen / wie sie Namen haben / dann O-
briste Landes -OKclcrS / Statthalter / Erb -Aemker

Die Vicc-krreLiäenren / Vice- Statthalter / und Santzler de¬
ren Länder- Stellen . , . -

Alle Kayserl . und Königl. Hof-Räthe
Me besoldete K . K- Räthe bey denen Länder-Stellen / was

Namens sie seyen . - -
Alle unbesoldete Kayserl. Königl. Räthe bey denen Länder-

Stellen / wie auch alle Kayserl. Königl . besoldete und un¬
besoldete Land -RechtS -Beysitzere und Land - Räthe / inglei-
chen die Kayjerl. Königl. I 'lrular - Räthe bey Hof/ und in
denen Ländern - - - -

Kayserl. Königl. Lccretilrü , KcAlttrLwrc8 » l 'gXLtorcs » kUx-
pcciltorcs , Rait -Räthe bey denen Hof-Stellen / dann el¬
ftere oder Ober - Beamte in allen Lamcrsi - Herrschaften
und Geföhlm / wie auch in Kayserl . Königl. Mir , Po-
licey/und Jagd - -

Kayserl . Königl . Leorctsrü , ReAlürriwres, 1'r,xsrore8 » Hx-
pcäitorcs , und Rait -Räthe bey denen Länder-Stellen

Alle licuI -lr-LecretLril » alle Loncipiüen/Täk -Gegrnhandler/
Rait -OKciers bey Hof - - -

Alle diese in denen Ländern - -
Alle InZrolMen / Aantzelisten / Lopitten bey Hof / und in

Ländern / inglrichen die änderte oder Unter -Beamte in allen
Omn -crsI-Herrschaften / und Gesöhlcn / auch in Kayserl.
Königl. Mix , Policcy / und Jagd

Die mindeste in einigen Ovil , GamcrLl , oder Oceo-
nomie , Policey/ Jagd oder anderen Dienst stehende Leute
/ ' ^ ^ v:..': ' . .KL
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oder nicht.

MMld -Marschalle - - -
Feld -Zeug -Meister / und QencrslS von der LLVAllcrie

Oencr ^l-Feld-Marschall-I^icutenants
Lenerai-Zeld -Wacht-MeisterS ^
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Obriste - - - -
Obrist -l .ieutcnant , Obrist -Wachtmeister / 6LneraI ' ^ 6jutgn-

ten / Qcncrsl - ^ lläiror » Qenerai -^ uäitor -I^ieutcnant,
Ober -lnZcnicurs - - -

Ober » Kriegs - und Ober -krovi -lM - Lommistsrii , und der»
gleichen - - - - -

Haupt -Leute / und Rittmeisters
RegimcntS- kstcr . ^ uciirors / Quarticr -Meistere / und Rer

gimentS-Feldscherer - - - - '

Die Marquetanter - - - -
Diejenige Ocnerals aber / welche weder Regiments - Jun-

habere / weder mit LKZraKcr - mäßiger Oa§e zu Dien¬
sten angestellet feynd / und alle übrige OSiLiers / welche
mit halben oder geringen Theil der O ^ c sMcZiret / oder
rcäuciret srynd / diese sollen nur die Helft« besten / was auf
sielüftarrilAcr- massig dahier ausgeworssen/zu zahlen haben.

Nachdem Wir aber keines Weegs an dem Eiser Meisten/
mit welchen alle und jede Wlitarez . und darzu Gehörige die¬
se zu ihr selbst eigener / und deren Armeen Erhaltung gewid¬
mete allgemeine Kopf-Steuer pr -cüiren werden / so ist anbey
Unser ernstlicher Will und Meinung / daß auch alle übrige
hier nicht rubrlcirte / dem Militari aber rmo vel allü modo
zugehörige/ belanget / auch diejenige / welche denen Armeen
Gewinns halber folgen / diese Kopf-Steuer auf dem Fuß zu
prsettiren haben / wie ihr Stand / Rang / Ambtier-und Hand¬
lung mit einer dieser / oder übriger liubriHuen am ähnlichsten
zu vergleichen seyn wird.

v.
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kr

und Hertzoge / welche <2api ihres Hauses / oder ei-
W/ ner Linie / oder Lrgncbe desselben seynd / wozu als Lsp!

einer Linie auch anzusehen seynd jene/ deren ihr Vatter nicht
mehr im Leben / und sieverheuratetseynd / und demnach <ÜL-
pi werden einer selbst lormireuder / oder tormftt werden
könnender neuer Linie oder Kranclie

Deren ihre Oäceren / unter welche vivente kaue die verheu-
ratete Söhne zu rechnen seynd

Grafen und käarcbell » welche als kollcstürcs ansehrntliche
Herrschaften / / ^Iloäial - ^ l -iiokLr- oder kiciei -Lommisten
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für Lapi ihres Hauses/ oder einervornehmen käme desselben
anzusehen seynd / oder aber in grossen und ansehmtllchenHof-
Livil -oder XMrar - Diensten stehen

Jene Grafen/Welche durch Hof-Livil -oder Militär -Dienste/
oder aber eigene mittelmassige Mittel dem äußerlichen Anse
hen und Aufführuug nach ziemlich wohl zu leben / oder leben
zu können scheinen

Die Grafen / welche aus Abgang deren Mittlen / oder wegen
sehr gelingen Mittlen / Besoldungen / oder kcnlionen/
nicht/wie obige / sich aufführcn / und leben/noch können.

Frey -Herren und Larones , welche wie bey denen Grafen ge¬
meldet / für Lapi ihres Hauses / oder einer vornehmen Linie
desselben zu achten / item welche ihrer Dienste halber einen
nahmhaften Gehalt gemessen - - .

Jene Frey-Herren und Laronn , welche durch Hof-Livil -oder
öMitrir -Dienstc oder aber eigene Mittel dem äußerlichen auf¬
führcn und Ansehen nach ziemlich wohl zu leben / oder le¬
ben zu können scheinen - - -

Die Freyherren undLnroncb, welche auöAbgang drrenMitteln/
oder wegen sehr geringen Mitteln/Besoldungen/oder ken-
Lonen nicht/wie obigc/sich aufführen/und leben/noch können

Ritter -Stande / welche durch eigene Mittel / Besoldungen /
oder kcnlionen wohl stehen / und beyStand -mäffigerAuf-
führung wohl zu leben scheinen

Rittcr -StandS/welche durch eigene Mittel -mässigeMittel/o-
der durch einige Besoldung/oder kenstoo ziemlich wohl le¬
ben zu können scheinen - - .

Ritter - Stands / die mit Mitteln oder Besoldung oder ken-
lionen schlecht und übel versehen seynd

Edel -Leute / Mobiles , und nobilltirt « zahlen jeder
Alle deren Grafen / ^ arcketen/Frey - Herren / Laronen / Rit¬

ter-Stands / und Edel-Leutcn ihre verheuratete Söhne sol¬
len vivcntc kgtre (wofern sie cx slio cgpitc in keiner ande¬
ren kubriyue eigenen LkaraÄerS / oder Dienst halber hö¬
her raxirt seynd / nur die Helfte dessen bezahlen / was ihrer
Bättern rclpeüivö lax » betraget
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VI.
M dem Mdten,

Und Mar in denen Gaupt « und grossen
Utädten / und Mor - Utädten.

Je Grosse Wechsler - - - - l 751Die übrige vornehmere Ke§oGyrrn/ Kauf-und Han- , t
delö-



dels - Aüte / Apotheckcr / Materialisten / und Gewürtz-
^ - -

All -übriae geringere Kauft und Handels - Leute / und Krämer
OoÄ ° L furi « . welche für sich leben / und jene / weiche bey

denen höheren Instanzen aävociren / oder die ^sura clociren/
icem VoLborcs XäeäicinX , dieselbe nemlich / welche von ih¬
rer krokeMon wohl zu leben haben

Jene von diesen letzteren aber / welche weder von sich aus / we¬
der von ihrem straxi wohl zu leben haben

Die vornehmere UaZistracs -Persotten
Die mindere klaZistrats .Personen . -
Diejenige/welche nicht von Adel/und gleichwol von keinem

Dienst / Wissenschaft / krolcstlon , noch Handwerck / son¬
dern von eigenen Mittlen wohl / und dem äufferlichen Anse¬
hen nach commoäc leben

Die vornehmste Künstler -und Handwercks -Leutr / welche un¬
ter dem ^ chemischen Schütz stehen

Die mindere / oder weniger wohl-stehende Künstler -und Hand-
wercks Leute / welche unter dem -̂ chemisch - n Schutz stehen

Die wohl-habige /hvoeaten / / ^ entcn / ? rc,Luratore8 , und
Sensalen / so nur bey minderen Gerichten Ltallum haben

Die mindere wöhl-habige ^ ävoeaten/ ^ ^ nten / strocuracore8,
und Senlälen / so nur bey minderen Gerichten Ltallum haben

Die vornehmere Beamte / und OKcisnren sowol von denen
Ständen / als deren Städten / und deren Gefällen .

Die mittere Beamte oder Ostlcianten sowol von Ständen / als
deren Städten / und Gefällen

Die mindesteOstlcianten/ und Bediente / sowol von Ständen
als deren Städten/und ihren Gefällen - .

Die Bürgerliche Künstler / und krotestionisten von allen
Gattungen - - - -

Was aber jene krotessioriitten belanget / denen die Arbeit

gar sehr ermanglet / und jene gemeine Burger / so unter kei¬
ne dieser kubri ^ uen zu rechnen wären / nur -

Znu -Leute / und auch Fremde / so weder von Adel / weder in
Dienst / weder unter der Bürgerschaft / oder keine andere
Kuhrica gehörig wären . . . .

Alle deren /hvocsren / Wechsler / Kenten / und anderer der¬
gleichen ihre Schreiber / 8oliicitatore8 , und die Kaufmaiis-
Diener . . . . -

Aller deren Künstlern / und krokestlomsten Gesellen / und Zc-
ncralircr alle Handwerckö-Gesellen

Alle ihre Ahr -Zungen ^ ^ -
Alle Tag -Löhner / und Tag -Wercker
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Die Weiber / Wittiben / und ledige Weibs- Personen/ welche
sechsten / oder unter ihren Namen rrsKciren/oder einekro-
Kllion , oder Handwerck treiben / zahlen die Helft« dessen/was einl 'rsKiciinr , krotellioiM , oder Handwerker zu
bezahlen hat / und ihre Lehr-Mägden dieHelftedeffen/waS
für einen Lchr-Iung auögesetzet ist.

Zn denen kleinern Kayser-Königlichen Städten / Märckten /
Gemeinen Lands - Fürstlichen Mitleydenden Orten / wie
auch in allen p-rrüculsren HerrschaftS-Städten und Märck¬
ten aber / da hat von allen denen rclpeAivc in diesem ^ r-
riculo deren Haupt-Städten gemeldeten Rublioucn ein je¬
der nur zu bezahlen die Helft« dessen / zu was einer seines
glekchens in dem ^ rticul deren Haupt-Städten raxiret ist.

vu,

tlf dem IM.
!Ller Welt-uNd Geistlichen ihrer Herrschaften / Lantzleyen/!' Jagden / auch Land-Wirtschasts-und Gütern Höhere/

oder Ober -Beamte / und OlRcicrs . . .
Deren erst - gemeldeten mittere oder mindere Beamte / sndOKcisnren . . . . . .
Deren mindeste zu dieser deren Land-Wirtschaften / und Gü-

tern OKcisnten kubric» gehörende Bediente
Srey-Sasten/ und eigene/ die unter keine Herrschaft gehörig/

doch eigene Mühlen / Höf-oder Bauren-Gründ besitzen.
Und nachdem (wie sehr auch dermalen die höchst-drin¬

gende Noth erfordert / daß ein jeder das äußerste beyzutragen
habe) WirAllergnädigst auf die Brschwernussen gesehen/ welche
es denenBauren verursachen würde/wann sie nebst ihrer eigenen
annoch/wie alle übrige/dieKopf-Steuer für ihre Weiber/ und
Kinder bezahlen müsten / so solle rclpcöku ihrer sowol / als re-
ipcLku deren Inn - Leuten / Tag - Löhner und Tagwerckern
aus dem Land / was hiernach für sie zur Kopf- Steuer auSge-
worffen ist / auf sie und auf jeden sein Weib / samt- allen denen
chren Kindern/ welche noch nicht in das i8te Jahr ihres Al¬ters gctretten / und auf die gantze IHmilic verstanden seyn.Demnach hat zu entrichten jeder angesessener/ oder behausterBauer / oder Unterthan / wann er vcrheuratet/für sich/

für sein Weib und Kinder / welche noch nicht in das r8teJahr getrctten / oder auch nur für seine Person / wann er
nlcht verheuratct/ oder keine Kinder/unter obgedachtenÄl¬
ter hätte/ wann es ein bespannter Bauer ist
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Wanner aber nicht bespannet ist / und auch jeder Häußler/j fl.
und Hauer nur - - - - - .

Die Inn -Leute / Tag -Löhner und Tagwercker für ihre Person/
und auch mit Weib / und jungen Kindern / wann sie einige
haben/jeder - - - - - „

Jedes deren Bauren / und Unterthanen/auch deren Inn -Leu¬
ten / Tag -Löhner / und Tag -Werckern ihre Söhne / und
Töchter / welche in das i8te Jahr ihres Alters getretten /
und demnach ihren Eltern schon dienen können / icem alle
Bauren -Knechte/ und Mägde / jeder und jede

' VIII.
ZZiIe Gemahlinen/ Frauen / und Weiber all - obgedachter Personen

von allen LIslIcn und K übrigen (auögenohmen die Bauren-
Weibrr ) sollen bezahlen / jede die Helste dessen / was für ihre Gemahl
und Männer taxlret worden-

IX.
jIe Kinder ( groß und klein / viel oder wenig ) so noch unter dem

^ Bäuerlichen oder Groß-Vätkerlichen Gewalt / und in dessen Brod
stehen (ausgenohmen die Bauren -Kinder) iollen sammentlich auch nur
den halben Theil dessen bezahlen / wozu ihrVatter rsxiret ist / es wäre
dann daß sie schon verheuratet/ und Haus halteten / oder aber schon ei¬
nen Dienst bey Hof invicattcrüs , m Mlitsri , bry psrrieulgren / oder
sonst ( auch ohne Besoldung) hatten / in welchem Fall jolche in diesem ka-
rsArgpko keines Weegs begriffen / sondern nach Ausweis dessen zu be¬
zahlen haben / was ihres LlräraAcrs halber in vergehenden kubrl ^uen
ausgeworffcn ist / und zwar dergeftalten / daßFürsten / Hertzogen/ Gra¬
fen/ ^ Irirckeli , Zrey-Herren / ÜÄroncz » und Ritter -StanbS -Kinder /
welche verheuratet/dann jene/welche verheuratet - oder auch unver-
heuratet/Lamer -Herren seynd / und diese/welche unverheuratet/ sonst
in Hof-Livil -oder ^ ilirLr-Oiensten stehen/ oder Geistlich seynd vivcnre
k -rtre nicht nach ihres Vatters Stands -Tituls - oder Rangs - l 'ilXÄ,
sondern nur nach jener zu bezahlen haben / wie erstens vor solche verheu,
ratete Kinder / andertenS / wie vor § amer - Herren / drittens / und falls
sie es nicht seynd/vor die habendeHof-Ovii -oder Mlirar -Dienste/ oder
auch Geistlichen Stand in denen kubügucn ausgeworffen ist / und zwar
sowol aus Betrachtung / daß der Vetter ohnehin für die übrige in sei¬
nem Brod stehende Kinder in die Helste seiner l 'sxa zu bezahlen
hat / als auch um durch zum Theil geringere ^ ax» , als des Vatters
Stand / Titel / oder Rang betritt / die Eltern um desto mehr anzufrl-
schen/ ihre Söhne zu Unseren LivU-und Eirar -Diensten zu widmm.
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X. ,-LZ'Z

MZe kupillcn aber / welche einx Erbschaft vom Vatter / oder anderm
^ haben / insgesamt (wie groß und klein auch die Zahl der Brüder
und Schwestern wäre ) haben alle zusammen so viel zu bezahlen / als ih-
ren Vatter / oder denjenigen/ den sie geerbet / betroffen hätte / wann
er noch beym Leben wäre/in welches von ihnen jedes nach Billigkeit
zu consurriren.

XI.
jJe Wittiben / sie scyen was Standes sie wollen / sollen den halben
> The -,l dessen bezahlen / was ihre Männer in Leb-Zeitcn nach hie¬

vor bestimmten AuSwurf hätten geben sollen / wie inglcichen alle und je,
de Personen Weiblichen Geschlechts / von waS hohen / oder niedrigen
Stand sie scxn / welche nicht bcy einer Befteundin / oder anderer in
Diensten / oder aber wegen etwanigen Gewerb oder brot 'cibou cigendS
rsxiret / sondern für sich sechsten Hauß halten / oder bey anderen ihre
Kost zahlen / die Hclfte dessen darlegen sollen / was ihres Vattcrs luxa
betragete / wann er noch lebcte.

zLle deren in obigen Eilf kubriguen begriffenen Personen ihre Haus-
Bediente (falls sie anderes GsisraÄcrö halber in einer deren Rubri¬

ken nicht höher angeschlagen ftynd ) haben zu entrichten. Jede Ge-
sellschafts -FräÜle / jeder Ocnkil - lZomc , und jeder kaZc s fl. 25

Jeder Kinder Hof -Meister / krseccytnr , Inüruäor , jeder Haus-
Lccrctari » Stall -Meister / Haus -Hof -Meistcr/oder Loneroior , § amer-
Diener / Aufwarter / Koch / und dergleichen crstere Haus -OKcicrs fi . 6

Jede Kinder Hof -Meisterin / oder Oouvcrnantc , jede § amer-
Jungfer / Hauö -Hof -Meisterin oder Beschließerin / und dergleichen er-
stereszu denen Haus -OKcWrcn gehöriges Frauen -Volck - fl. z

Haus -Meister / Hauö - § antzellisten / Taffel - Decker / Unter-Kö¬
che und dergleichen / dann Köchinnen / und andere zu denen minderen
Haus -OKciercn gehörige Manns -und Weibs -Bilder fi . I kr . zo

LamepLaqueyen / Laqueyen/ Lauster/ Heyducken / Thorsteher in
Häusern / dienende Jäger / Kutscher / Dorrcuter / Reit -Knccht und der¬
gleichen , - - - - - fi . r

Stuben -Kuchel-und andere Dienst -Menscher / Haus -Knechte /
Mittel -Jungen / Lxrrs -Knechte im Stall oder sonsten - kr . zo

Zusetzer/und Kuchel-Jungen / auch andere dergleichen Jungen/
und kleine Mägdl oder allergeringste HauS -Bcdicnte - kr. 15

Worin aber die Bauren -Knecht und Mägde keines Weegs be¬
griffen / sondern nur wie in der 7ten Rubrique gemeldet/ zu bezahlen ha¬

ben



ben / wie darin auch die Kaufmanns -Diener / Handwercks-Gesellen/
und Tagtvercker / deren ^ . ävocaten / Wechslern / ^ xemen und dcrglei-
chen ihre Schreiber und SoUicir -ttores auf dem Fuß bezahlen sollen / wie
ihrentwegen in der bten und sie betreffenden kubri ^ ue ausgewvrffen ist.

XIII.
In jeder muß nebst seiner eigenen Kopf-Steuer auch für jene seiner

^ Gemahlin / Frau oder Weib/dann seiner Kinder/auch aller seiner
Hof-und Wirtsschafts -Bcamten / OKcleren und Bedienten / auch sei¬
ner Haus -OKeiercn und Bedienten beydes Geschlechts / seiner Schrei¬
ber / Diener / Handwercker / Tagwercker / Knechten und Mägden /
dann ihrer Weiber und Kinder und derer ihrer Knecht und Mägden haf¬
ten / selbige bezahlen / und entrichten / doch aber nur dergestalten / daß
er den Betrag für sie anricipiren -und von ihren Besoldungen / Kost-Geld
oder Lohn seine Auslag zuruck-und abziehen / indem jeder personaliter die¬
se Kopf-Steuer zu prseiUren hat / es wäre dann / daß ein oder anderer
Bedienter gar nicht die mindeste Besoldung / noch Kost- Geld oder Lohn/
noch andere Mittel hätte / sondern für die alleinige Kost dienete / in wel¬
chem Fall sein Herr ohne Ke^rcK die Bezahlung für solchen zu prscüiren
hätte / keinen aber vor der Bezahlung entlasten solle / wann er nicht cx
xroprio für ihn zu bezahlen gehalten seyn will.

E 'S wird auch eine jede Gemahlin/ Frau oder Weib ihrem Gemahl / o-
M ? der Mann die für sie anögelegte Kopf- Steuer zu rembourllren
schuldig seyn / im Fall sie einig Jährliches Einkommen von sich aus/
oder von dem Mann zu geniesten hat ; oder bey denen / welche nicht
Stands -Personen seynd/ im Fall das Weib etwas eigenes besitzet / oder
sich durch ihren Fleiß / und Industrie verdienet ; Wann aber eine Frau
nicht bey ihrem Mann/sondern von ihm scparirt lebet/ in dem Fall ist
der Mann keines Weegs für sie zu anricipiren schuldig / sondern sie ist
alsdann gehalten / die sie und ihre Haus - Bediente betreffende Ta¬
xen selbst zu entrichten und zu bezahlen / wie ingleichen jede aus der
Fremde keine Unsere LandS- Untcrthan seyende / ohne ihrem Gemahl oder
Mann gekommene / und in Unseren Erb -Landen befindliche Frau zu
thun gehalten seyn solle.

,Achdeme aber alle Personen / oder vKcirr in dieser lMa zu spccist-
ciren nicht wohl möglich / und Unser gnädigster Will und Mei¬

nung dahin gehet / daß in so bekannten höchsten Anligen des gemeinen
D - Wer-



Weesens niemand / Geist - oder Weltlich / gebohrner Unterthan oder
Fremde/dermalen m denen Landen Unftrer Bottmäffigkeit sich befinden¬
de Leute / noch jemand anderer ( wie privilcZirt er auch seye ) ja nicht
einmal die Geistliche klcnäicanten -OrdenS/sondern nur eintzig und allein
jene auögenohmen / welche von dem alleinigen unfichekn Allmosen küm¬
merlich leben / und gar keine Einkünften von Güter / Interessen / kcn-
ssonen oder regulären / so zu sagen sicherenAllmosen / oder gewöhnlichen
Gutthaten gemessen / auch zu ihrer Alimentation sich nusso moäö et,
was verdienen können ) von solcher Kopf -Steuer exempt feye / noch sich
zu cximiren vermöge ; So erklären Wir / daß ein jeder / dessen Person
oder OKcium dahier nicht gemeldet / oder lpecissciret / die Kopf -Steuer
auf dem Fuß desjenigen zu entrichten gehalten seyn solle / mit welchem sein
OliMÄLr , (Qualität/Rang/oder Ossicium am ähnlichstenzu comp » ,
riren seyn wird / und nachdeme diese keine Kcal - sondern kcrlooal -Steuer/
so ist solche so viel eines jeden seine Person und bey stch und in Land/wo
man ist / habende Emilie , Beamten / Olsscier , und Bediente betrist/
in loco äomicilii , was aber die ausser dem Land seines äomicilü auf
seinen Gütern oder sonsten habende Beamten / OKcicr , und Bedien¬
te belanget / in loco rci sscsczu entrichten/welches auch in locostomicilij
oräinLtti , sc conluctijene Unsere Unterthanen / Geist - und Weltliche/
KEtarcs und andere für sich / ihreksmilic - und Haus - Bediente zu be¬
folgen haben / welche sich cx c^uocun ^ ue motivo in der Fremde / und
ausser denen Ländern Unserer Bottmäfiigkrir befinden thucn ; Da aber

XVI.
KAMr Will und Meinung nicht ist / und nicht dahin gehet / von jemand

in verschiedenen (Qualitäten / und GssaraÄci -en diese Kopf - Steuer
abzuforderen / so erklären Wir / daß welcher in mehreren Liassen / oder
Kubrici8 einkommet ( alszum Lxcmpel , da einer oder der andere zu¬
gleich ein Geistlicher und Stands - Person / ein käinisser und klilitar-
oder Hof -Amt / oder aber einer der ein Kaufmann / Bedienter / Burger /
Handwercker / oder was anders zu gleicher Zeit wäre / der solle nurdaS
jenige () uanrum , so für das höchste ausgeworffen / zu geben schuldig /
von denen anderen » uoren aber befreyet seyn / und nur in einer ( nem-
lich der höchst -raxirten Qualität ) in diese Kopf -Steuer zu bezahlen ha¬
ben : und nachdem

XVII.
^ Jr alle und jede gnädigst versicheren / es werde dieses in Unsere
W Lcocral - Militär - Q -rssa zu erlegen kommendes Geld zu nichts

anders / dann zum Krieg und zu der Lands - Vctensson » Wohlfahrt
und Sicherheit angewendet werden / auch zu dessen mehrerer Versiche¬

rung



rung Wir an obgedachte Unsere Oencral -XUIitar -dlZM gemessenen ernst¬
lichen Befehl ertheilet/auf ungesäumte Ein-LsKrungdieses Gelds nicht
weniger / als damit es zu keinem anderen Ziel und End/alö obigen/ ver¬
wendet werde / eine emsig beständige Sorg und Obsicht zu haben / an«
nebst aber auch zu dessen desto gesicherter schleuniger Bewürckung / und
zu Abkürtzung aller Langwürigkeiten Wir cum äcrogacions omnium
lnstznrmrum in jedem Unserer Erb - Königreichen und Landen eigene
Hof - Lommistlvries , und zwar jene alhier unter krXiiäio des Grafen
Karl Ferdinands von Königsegg Erps / Rittern des goldenen Vlieses/
Unserm würckiich « geheimen Rath / und Niederländischen Vwc - kiL-
Läenten bestellet und verordnet haben ; Wollen / und entbieten dem¬
nach allen und jeden Geist « und Weltlichen / daß die kärigiiiraten derer
Städten und Märckten eine genaue Beschreib « und Verzeichnuß aller
derenselben und ihrer Vorstädte Znnwohneren/ deren Weiberen und
Kinderen und deren Bedienten / und zugehörigen Leuten / dann auch
daß die Verwalter oder Herrschaftliche Beamte / jeder eine begleichen
genaue Beschreib - und Verzeichnuß aller in seines Herrn Herrschaft
befindlichen Unterthanen/Bauern/Hauern / Innleuten und anderer/
und endlichen / daß alle und jede Geist - und Weltliche nicht unter denen
Verzeichnussen deren l^ Mraten / oder deren Herrschaftlichen Beam¬
ten zu begreiffende Personen auch eine ordentliche Verzeichnuß verfassen/
welche ihre Person/Rang und <) u3litäten / ihre Gemahlin oder Frau/
ihre Kinder / Herrschaft « Hof« und Wirthschasts « Beamte / Omcicrs
und Bediente/auch Haus « OKcicrs und Haus « Bediente / und alle
deren ihre Weiber und Kinder / auch deren Knecht und Mägde enthal¬
te/alsogkcich ohne Zeit « Verlust/und auf das genaueste zu verfassen
haben/und ungeachtet die Kinder nur insgesamt bezahlen / bey denen
Bauern aber das Weib und die Kinder / so das i8de Jahr nicht er¬
reichet / nicht raxiret seynd / so ist gleichwohlcn Unser ernstlicher Will
und Meinung / daßjedeömäiviäuglitcrund checitiLö verzeichnet/und
keines unter schwäreftcr Straffe verschwiegen werde / welche Beschrei¬
bungen und Verzeichnussen auch dem in Lne beygedrucktem kormu-
iar mit Hand » Unterschrift und Pettschast sollen gefcrtiget/ und in drey
oder längstens Vier Wochen L Dato der kublicirung / und rccheLUvö
in denen Herrschaften beschehener IcAillen Iniinuarion dieses karcors
zu der bestellten Hof- OommiKon eingereicht / und nach deren von der
LommiDon enthaltenen /^äjustirung jenes längstens in vicrzehen Tä-
gen darauf den Betrag der Kopf « Steuer allhicr zu Unserer OcncrAl-
keäilitLr - O-M , und anderwärtig zu derselben kiUal - Militär . Lsüen
umso unausbleiblicher erleget - und bezahlet werden solle / als widri¬
gem Falls und ohne Nachsehen nicht allein die Beschreibungen und
Verzeichnussen/sondern ebenfallsauchdie LollcLks in denen Städten/
Märckten und auf demLand / durch eigene LommMrio8 , aufUnko¬
stenderen saumseligen käaMraten/ HerrschaftlichenVerwalterin/ und
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Beamten werden vorgenommen werden / sondern auch alle und jede /
welche in Abführung ihres LontinZentz säumig/den yrTttZirten 1er-
min nicht beobachten / und nach dessen Verflicffung die würcklichepr -c-
Kitte Bezahlung nicht werden äociren können / oder wohl gar sich oder
andere / welche zu verzeichnen ihnen obliget/ zu entziehen / oder zu ver¬
schweigen mainen sotten/oder m geringerer Qualität angebcten / nebst
dem unbezahlten oder verschwiegenen LontiZcnc dasselbige vierfach sol¬
len verfallen haben / und anstatt eines Gulden fünf Gulden ( deren die
Helfte dem OcnuutiLnten ohne Benennung seiner Person gebühren sol¬
le / wann über kurtz oder lang durchOcmmriLtion sich finden solle / daß
nicht alles treulich angegeben / Attettiret oder bezahlet / oder theils
Leute verschwigen worden ) darzugebcn schuldig / und wider sie mit der
Militärischen Lxccurlon zu verfahren co ipkä verwieget / solche auch
zu ergreiffen die cum äeroMtione omnium luürmriarum bestell¬
te/und verordnet« Hof LommiLouez befehliget / und auf ihr Begeh¬
ren alle Obrigkeiten gehalten seyn.

»Zr setzen aber zu allen und jeden ein allzu großes Vertrauen / um' vermuten zu können / daß eö eines so schärften Mittels gegen je¬mand bedürften werde / noch daß Unsere verordnet - Hof-commillioncs
mit Vorstellungen eines oder anderen sotten belästiget werden / so ihr
aufgesetztes Quantum zu hoch zu seyn vermachen möchten ; Wir seynd
herentgegeu der gäntzlichen Zuversicht / es werden vielmehr die wohl -be-
mittelteGeistliche / auch Stands -und andere Personen ( wie Wir eS von
ihrer wahren Treue und Behertzigung dnen gegenwärtigen Noch - drin¬
genden Umständen gäntzlich »erhoffen ) jeder nach Möglichkeit nebst dem
auögemesienen <) uÄnrc> ein mehreres aus eigener Bewegnuß bcytragen/und in Unsere Qcncrsl -Kriegs-Latta erlegen ; Und haben demnach de¬
nen verordnetenHof-cvmmilUonen besonders aufgetragen/ falls eines
Anstands oder Zweifels / nach biüichen Dingen alles zu veranlassen und
äst unnebst aber auch Uns aufdas genaueste von eines jeden in
dieser Gelegenheit bezeigenden wahren Dienst- Eifer / und deren / welche

Bnstcht abzustatt
" ^ faumseelig möchten finden lassen/ausführlichen

XIX.
»Ollen Wir / daß ( unter nemlicher Straf wie § . 17 . gemeldet)

,
alle Bediente und andere / wann sie nach versiossenen l 'crmi-

öociren kvnttn / daß sie in ihrer Herren / oder welchen eS
A" ^ " "gereichten Vcrzeichnusien und prsettirten Bezahlungen be¬

lüften seyen / längsseits innerhalb vierzehen Tägen nach exloirirten



Terminen die abgängige/ sie und die ihrige betreffende Verzeichnuß /
und Bezahlung einzureichen / und zu bezahlen haben sollen.

XX.
WsAs letztens die hier und da inUnseren Erb -Königreichen und Lam z
MAN den theils mit Paß / thcils auf andere Weis vermählen annoch
befindliche Juden anbetrift / sollen ( allen vorigen und künftigen diese ^
Leute betreffenden Ordnungen unpr^ juclicirlich ) deren ein jeder sowohl
Männer als Weiber / Verheyratcte und Unverheyratete / Erwachsene z
oder Kinder/ so jung fie auch sepen / Meister oder Knechte / Reiche oder 8
Arme / keiner ausgenohmen / zu dieftr Kopf - Steuer zwcy Gulden in z
Unsere Oencral -Vülitar - Lassa innerhalb drey Wochen erlegen und be- s
zahlen / dergestalken aber / daß alle in einer nehmlichen Stadt / Herr«- ;
schüft oder Ort befindliche Juden m Xtalla vor jedem / und demnach z
die Reiche vor die Arme zu stehenund zu bezahlen haben / tub kcena nach l
verstrichenen dreyWochen vor die ss'

axanoch das (^usäruplum,mithin für Z
jedem unbezahlten Gulden fünf Gulden zur Straf / und durch militari - Z
sche Lxecmion bezahlen zu müssen/ und wofern Juden einige Misten 8
Männ -oder Weiblichen Geschlechts in ihren Diensten haben sollen / so i
sollen sie cx proprio und ohne es von ihrer Besoldung oder Lohn abzie-
hen zu können / vor jeden solcher Bedienten das ssriplum dessen bezah¬
len / was andere dergleichen Bediente / Diener und Mägde zu zahlen
haben / anncbst aber (unter eben dieftr Straf - noch die durch sie Bedien¬
te z« erlegen kommende / und von ihren Besoldungen abgezogen z
werden könnende / in diesem katcnt vor die Bediente begriffene Kopf- z
Steuer - Iaxa entrichten / und damit nichts verschwiegen werden kön - j
ne / ist Unser ernstlicher Will / daß eines jeden Orts Obrigkeit / und !
die Herren deren Oettern / wo sich Juden aufhalteu / aller derenftlben i
(kein Geschlecht noch Alter ausgenohmen) eine genaue und gesicherte !
Verzeichnuß verfassen / und zu der von Uns verordnetcn Lommisson i
einreichm , worin Wir gewärtigen / daß sich niemand saumscclig oder
nachlässig erweisen / sondern jede Obrigkeit oder Herr die Verzeichnten
so gesicheret verfassen wird / daß kein Jud in seiner tntekion und
relpeÄivö Herrschaft verschwiegen bleiben könne ; im widrigen Fall die
Obrigkeiten und Herrschaften / wo sich verschwiegene Juden / oder auch
nach verstrichenen Zahlungs -Iermill Juden finden sollen/welche nicht !
durch Quittung oder Balleten darthun könten / daß sie realiter bezah - !
lei haben / und di« Obrigkeiten oder Herrschaften nöthigten sie nicht al- !
sobald zur Zahlung / und behakteten sie dannoch in ihrer sunsäiÄion !
oder lerritorio . so solle eine solche saumscelige Obrigkeit und Herrschaft !
vor sie zu haften gehalten seyn / annebst auch zu gewärtigen haben / j
daß wann sie den Termin zur Einsendung deren Verzeichnten ver¬
streichen lassen sollen / Wik auf ihre Unkosten durch eigene Lommssa-
rios die Verzeichnten und die Lollcüa bey ihnen wurden vornehmen
lassen. E Besch-



Befehlen demnach denen hierin Benannten ins gesamt / und eis
nem jeden insonderheit / daß sie sich zu Rettung des allgemeinen An«
ligenS willig und hilfreich erfinden laßen / diesem allen/wie obstehet /
also gehorsam Nachkommen / und nichts anders thun sollen / bey Ver¬
meidung ernsthaften Einsehens / und der obaufgesetzten Bestraffung .-
Wornach sich ein jeder zu richten und vor Schaden zu hüten wissen
wird. Geben in Unserer Haupt-und Residentz -Stadt Wien den 15.Monats -Tag Januarii im stebenzehen hundert sechs und viertzigsten-
Unserer Reiche im sechsten Jahre.

l
l

Usnöatum *
Usieüstm proprium . ,

Mathias Benedict Finsterwalder.
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md Mehrung,
K ein jeder die verordnete Uerzeichnuß Weiner
md deren Reinigen einzurichten / und zu übergeben hat.

I.
Nahm/Stand / und alle seine Titul / OiZniräter, /

tMlemter/oderProfellionen / dann muß / was man zu
folgeder höchsten kubricre für seine Person zu bezahlen Hak/
angoeutek werden. . .

II.
Ist man nicht Geistlich/muß gemeldet werden / ob man

vechyratet ist / oder nicht / in primo Lasu muß die Gemah¬
lin Mau / oder Weib benennet werden/und die Helfte dessen/
wa man für sich zu zahlen har/ muß für selbige angesetzekweden.

III
Muß gemeldet werde- / ob man Kinder hat / oder nicht/

weche noch in seinem Bro^ stehen / und weder verheyrater /
wser Geistlich / weder inHof- Ovilnoch oder ^arci-
cuLr-Dienften seynd/wievi ^ dieserKinder beydes Geschlechts/
uw jedes mit Nahmen benennen / dann für diese insgesamt
nm so viel anscßen/ als die Helfte dessen betraget / was man
für sich zu bezahlen hat.

IV.
Und mit einem KK. muß ungeheurer werden / ob / und

welche Kinder man hat / welche verheyrater / oder Geistlich/'
F oder



oder auch unverheyraret/in Hof - civil - Micar - oder ? awcu°
Kr - Diensten seynd / wie eines jeden Nahm / was ein jedes
ist / und wo es äomicilirt / oder wohnhaft / alwo es stch samt
denen Seinigen zu verzeichnen ex proprio , wann es besol- h
det/oder selbsten bemittelt / oder mit Väterlichem Geld/
wann es weder Besoldung/noch etwas Eigenes gemestr/zu
bezahlen hat/demnach solcher Kinder / und ihrer Leuten laxa
dahier nicht anzusetzen ist.

W man aber Geistlichen Stands / und zwar ein Vra-
lat / oder 8upcrior , oder 8uperiorin eines Stifts / Moftrs/
oder geistlichen Hauses / so bleiben die 2 , z . und 4te ausZnd

H.
Alle / es ftyen Männ -oder Weibliche Eonventuale !, so-

wohl protess , alsi^ ovitzen/und Lay - Brüder/oder Schmster
mit Nahmen / und Au - Nahmen ordentlich lpeciücirek/ und
benennet werden / und für jeden / oder jede / die sie betreßnde
laxs angesetzet werden.

Es seye nun daß aus dieser Ursache / oder dieweilen uan ^
sä säum erkläret har / weder Weib / noch Kinder zu HMi /
oder har man Frau / und Kinder / so wären sie sodann rach
dem z . und 4 . ^ rüoul , und nach dem ^ 6 . zu erklären. ^ l -7

primo : Seine Herrschafrs-Iagd -auch Land-Wirkschms-
Beamte / ONeier , und Bediente / beydes Geschlechts / s<mk
ihren Weibern/Kindern/und Drenst-Botten ; daun

II . Seine Haus - Otkicier,und Bediente / samt dem
Weibern/Kindern/und Dienst-Botten / oder nur dieAndr-
te / wann man keine Beamte / (Meier , oder Bediente derb¬
sten Gattung hat - beyderley Gattungen aber können m
füglichsten mittels hierneben stehenden ^ bellen äittmQe vr-
zelchnet werden/und wann die 8umms 8ummarum deren7a-
dellen ausgefetzet/und denen vorigen sääiret wird/so har nan
die gantze 8umma deßen / was jeder für sich/Weib / und In¬
der/oder seine Eonvenmalen / dann alle seine Beamte/OK'
Lier , und Bediente Zit bezahlen hat.



Üesc isbeiim könnten seyn wie folgende:
Jedes Beamten,

Officiers , und Be¬
dienten beydesGe«
schlechts ihre Nah.
MeN , UNd OKciri.

Jedes
hat zu
bezah.
len.

Jedes seine Frau Hat
oder Weib , mit jede
Nahmen, oder an- zu be-
zumerken , daß er zahle
keine hat. i die

jHelf.
te je.
des
Man
nes.

Jedes seine noch
in seinemBrod sie«
hende Kinder , je¬
des mit Nahmen,
oder anzumerken,
daß er keine hat.

Habe
insge'
samt
zu be-
zahle
die

Helfte
des

1 Vat-
I ters.

Eines jeden . Deren
Dienst-° böttenbey- jedes
des Geschlechts zube-
oder anzumerken , > zahlen
daß er keine hat. i har.

u .rl.

U.

Haben zu
bezahlen zur
sammen.

Welches Lumm» 8umm»rum
betraget.

Diem dieser wahrhaften Verzeich»
nuß / mich mitgerechnet enthaltene
Anzahl von Personen haben .
in wto zu bezahlen.

US . Gr-



r
r

KV. Gemeinere aber/ welche keine dergleichen Beamte/und *
Dfficiers / sondern nur wenige Dienst - Boten haben / '

.
rrnd die HKcllen zu mühesam finden / hreciäciren nur -
mit Nahmen und (LEt / ihre Dienst - Boten / und

'
deren Weiber / und Kinder / wann sie. deren einige

'
haben»

- ^
-i

'" ' ' X

rvkr-

^



wohl / als auch die Magistrate in denen Städten / undVor-
Städten/und Märkten / die ihnen durch das Kaiserl. König!, katent der
Kopf-Steuer halben aufgetragcne Verzcichnusscn zu verfassen / und einzur
reichen haben/ in welchen (ungeachtet der gemeine Bauer auf dem Land
nur ksmiiicn-tveis zu bezahlen hat) gleichwolen die Bauren-Weiber/und

ihre Kindercheciüce , und mit Nahmen begriffen / und angegeben
werden müssen.

I.
Nuri es Herrschaftliche Beamte seynd / müssen sie er-
! klären / von was für einer Herrschaft / in welchem

Lande / in welchem des Landes Meys / Viertel / oder Di-
üriÄ , und auch wem die Herrschaft zugehörig ; wann es aber
Magistraten von Städten/ oder Märkten seynd / müssen sie
imgleichen die Stadt/ oder Markt benennen / das Land/ wo
sie gelegen / den Kreyß/Viertel / oder OittriK » und auch oh
sie Kaiser!. König!, oder ob sie particulsrenSchutz / oder an¬
deren Herren zugerhan seynd.

H.

Müssen die Listen deren Verzeichnten / kubriyuen-
nnd Oallen -weis von jeder Gattung Leuten besonders ver¬
fasset werden / so wie L. O. es nachstehende zwey labellen
anweiftn / und für alle andere OMn / und Gattungen deren
Inwohnern deren Vorstädten / und deren Märkten / dann
auch deren Dorfschaften / und sonstiger Oettern auf demLand

dienen haben. III.
Nebst welchen zwey Isbellen auch noch einelabells

hierbey geruket wird / wie die Verzeichnt deren Juden zu
verfassen seye.

G



L X L ^ k» I. I 6 U XH ^
e r z er H « ll ß.

, W M WM N
oder des Warckts ^

Jedes Künstlers Jeder hat Oh er ein Weib
Md profestrcMi . zst bejah ' hat , oder .' nicht ,
rens Nahm , len. nnd ihr

Nah« .

UNd ?roke/ ?! cMi.
üens srahm ,
Kunst , ? ro5es°

Lon , und
Wohnung.

AK.

Haben zu be¬
zahlen zu¬
sammen.

Hat jede
rii bezahlen
die Helste
öesMKns.

Jedes deren in Haben ins
ihrem Brod an

noch stehende
Kinder/

gesamt zu
zahlen nur
die Helfte
der
des Vab

terS.

Ihre Kunst' kro-
teKons - oder
Handwercks -Ge«

Men.

Hat jeder
zu bejah

len.

Ob , undvelcheiDieseseynb
dieser Uellen

Weibelha>
auf die
Helfte , ih.
rer Master
«lWsetzejj.

Ob , und welche ^ Für diese i Deren 5?ünstler j Fük jedest
Kinder ein oLet insgesamt / und pkokelfton'
ander Gesell hat, h a t jeder / üen ihre l̂ ehr.
so noch in seinem solcher Ge- I Istngen.

Brod stehen. fest d re
Helfte sei'
her 'i '

-rs*
' i m zahlen.

^Deren Künstler,
UNd pkokellionp
üen ihre Dienst,

hottest bcydes
Geschlecht

Für jeden
mW jede ist
zu zahlen.

«SSSSLSL ». ^ ^

° !

»2Li'>̂ ii -m 8ummL betraget s - s . s
S in dieser wahrhaften VekzeichnUß enthaltene Anzahl von , » . Personen

habeniy wro zu bezahlen. - - - -



LXLNkLI
Ä der dem Herrn KS. zugehörigen Herrschaft N . N.

^
' gelegen in dem re. seynd folgende bespannte Bauren /

oder folgende «»bespannte Bauren / Häußler / Hauer / re.
oder Inn -Leute / Tagwerrker/Taglöhnerre. nach Art / und
Zufolge der Gattung / von welcher man dann die labella
verfasset.

Eines jeden m j
Ob er ein Weib

die kubrics ge- hat , oder nicht,
hörigen seinen und des Weibs-
Nahm , nnd Zu - j Nahmen.

Nahmen.

Ihre noch nicht
in das iS . Iahr
getrettene Kin¬
der jedes mit

Nahmen be¬
nennet.

Han
'eder für sich

und vor gedachte
seine Familie

r» bezah¬
len.

^ . rhtt n
chon in das r M
Jahr eingetret-
tene Söhn und
Töchter , welche
zu Haus seynd,
dann eines jeden
Knecht «. Magd.

r Den sol»
.FN^ ohn,Toch¬
ter, Knecht , und

Magd zL - be¬
zahlen.

di. N.

di .di.

Zahlenzusacken

di.

Welches in 8umma betraget s s
Die Anzahl von . ? . Personen m wes -

.O». »

L'

!erzeichnuß /
Aller m der Stadt und ihren Vor -Städtm / oder in dem Marckt/

oder Art K. N. befindlichen Juden / von was Geschlecht und Alter
sie auch ftyen.

Eines jeden Juden Jeder , und jede/
seines Weibs , und ! wie auch jedes Kind
icdes seiner Kinder alt oder jung bey-
Nahm, und Z«nam,sdes Geschlechts , L
wasseineHandlung 2 , fl. fck jeden Kopf
und Nahrung seye,
und wo er wohnet,
auch jeder ledige

Jud , oder ledige
Jüdin.

N . N.

habm zu zahlen.

Ob ein oder Merer
Jud , oder Jüdin
Christen alsBedien-
te hatten , deren je¬
den beydes Ge¬
schlechts mit Nah¬
men,und wasDrenst

er leisten muß,
bekennet.

Für diese hat der
Jud , oder Jüdin,
welchen sie dienen,
ex xroxrii » das tr!-
xlum zu bezahlen,
dessen was die or-
clinLki deren
Bedienten betragt,

wie hier auSge-
worffen wird.

Nebst welchem er
auch noch für einen
solchen Bedienten
jenes zrr »QticZpiren
hat § was der Be¬

dienten I 'SXL
betraget.

kl . kl . :
'

di . kl.

Welches in 8umma betraget r -
Anzahl von Personen m » w -

^
'M -/
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